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Die EU nimmt mit dem Green New Deal, 
dem Fit-for-55-Paket und dem EU-Emis-
sionshandelssystem (EU-EHS) eine Vor-
reiterrolle in der CO2-Bepreisung und 
damit dem Klimaschutz ein. Allerdings 
steigt durch die Abgabe auf CO2-Emis-
sionen auch der Preis betroffener Wa-
ren. Dadurch besteht die Sorge, dass die 
Wettbewerbsfähigkeit der EU gegenüber 
Ländern ohne solche Bepreisungen ab-
nehmen könnte und Unternehmen die 
emissionsintensive Produktion von Gü-
tern ins EU-Ausland verlagern. Diese Si-
tuation wird auch «Carbon leakage» ge-
nannt. Der CBAM wurde entwickelt, um 
diesem Problem entgegenzuwirken, in-
dem er zusätzliche Abgaben auf den Im-
port gewisser Produkte erhebt und damit 
den Preis wieder ausgleicht.
In der nun begonnenen ersten Phase sind 
Importeure von Produkten aus den Berei-
chen Zement, Strom, Düngemittel, Eisen 
und Stahl, Aluminium und Wasserstoff 
vom neuen CBAM betroffen. Eine Lis-
te der betroffenen Importwaren findet 
sich, zusammen mit der entsprechenden 
Zollnummer, in Anhang 1 und 2 der EU 
CBAM-Verordnung (Verordnung (EU) 
2023/956). 

Das Vorgehen
Der Hauptakteur im CBAM ist ein zuge-
lassener «CBAM-Anmelder». In Zukunft 
ist nur ein «CBAM-Anmelder» berechtigt, 
CBAM-Ware in das Zollgebiet der Union 
einzuführen. Ein CBAM-Anmelder kann 
auch für mehrere Importeure zuständig 
sein, muss aber in der EU niedergelassen 
sein. Der CBAM-Anmelder muss sich im 
CBAM-Register anmelden und autorisiert 
werden. Es ist möglich, dass in Zukunft 
ausgehandelt wird, dass auch Schweizer 
Unternehmen als CBAM-Anmelder au-
torisiert werden können. CBAM-Anmel-
der müssen CBAM-Zertifikate erwerben, 
bevor CBAM-Ware in die EU importiert 
wird. Der Preis der CBAM-Zertifikate 
richtet sich nach dem durchschnittlichen 
EU-EHS-Auktionspreis einer Tonne CO2 
der vorangegangenen Woche und ist da-
mit wöchentlich festgelegt – im Gegensatz 
zu den ständig fluktuierenden Preisen der 
EHS-Zertifikate. 
Entsprechend den CO2-Emissionen der 
importierten Ware müssen dann CBAM-
Zertifikate abgegeben werden. Es gibt 
«Standardwerte» für die Emissionen der 
unterschiedlichen Produktkategorien, die 
jedoch sehr nachteilig kalkuliert wurden. 
Importeure können durch die Bereitstel-

lung genauerer Emissionsdaten durch 
ausländische Produzenten CBAM-Zer-
tifikate und damit Geld einsparen. Da-
durch erreichen Unternehmen ausserhalb 
der EU in den CBAM-Sektoren nun ver-
mehrt Anfragen, die produktbezogenen 
CO2-Emissionen nach CBAM-Methode 
zu berichten. Weiterhin ist die Höhe des 
«CBAM-Zolls» je nach Land unterschied-
lich, da bezahlte Abgaben für CO2-Emissi-
onen in dem Produktionsland angerechnet 
werden können. Je höher CO2-Emissionen 
in dem Land selber schon besteuert wer-
den, umso tiefer ist die CBAM-Abgabe, 
da diese das unterschiedliche (das heisst: 
wettbewerbsverzerrende) Niveau der CO2-
Abgaben ausgleichen soll. 

Einfluss auf Schweizer Unternehmen
Die Schweiz verfügt über ein Emissions-
handelssystem (EHS), das eng mit dem 
der EU abgestimmt ist. Aufgrund dieser 
Kopplung unterliegen Waren, die direkt 
in der Schweiz hergestellt und in die EU 
exportiert werden, nicht der CBAM-Ver-
ordnung (siehe Abbildung 1) (Verordnung 
(EU) 2023/956, (16); Anhang III). Den 
neuen CBAM hat die Schweiz bisher we-
der von der EU übernommen, noch hat sie 
einen analogen Mechanismus eingeführt. 

Wegen CO 2-Grenzausgleichsmechanismus der  EU

NEUE HERAUSFORDERUNGEN 
FÜR SCHWEIZER UNTERNEHMEN
Seit Oktober 2023 sind Unternehmen in der EU dazu verpflichtet, am Carbon Border Adjust-
ment Mechanism (CBAM) teilzunehmen, wenn sie gewisse Produkte mit hohem CO2-Fuss-
abdruck in die EU importieren. Per 31. Januar 2024 waren die ersten CBAM-Berichte fällig.  
In der Schweiz hergestellte Produkte sind von der EU CBAM-Verordnung ausgenommen. 
 Dennoch müssen einige Schweizer Unternehmen gegenüber ihren Kunden in der EU, auf-
grund komplexer Lieferketten, Daten für Emissionsberichte oder Herkunftsnachweise be-
reitstellen, um weiterhin den EU-Markt beliefern zu können. Aber was genau ist CBAM und 
welche Rolle spielen die verschiedenen Akteure?
Dr. Nils Kalbfuss
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Deshalb sind Schweizer Unternehmen 
grundsätzlich nicht direkt von CBAM be-
troffen. Das heisst: sie müssen sich weder 
im EU CBAM-Register anmelden noch 
entsprechende Berichte erstellen. Aller-
dings spüren viele Unternehmen eine in-
direkte Betroffenheit durch den neuen 
CBAM, sobald sie Waren in die EU expor-
tieren.
Die EU-Importeure verlangen von den 
Schweizer Lieferanten Auskunft über die 
Herkunft Ihrer Produkte. Waren mit Ur-
sprung in der Schweiz sind grundsätzlich 
vom CBAM ausgenommen. Wenn eine 
Schweizer Firma jedoch CBAM-Waren 
(gemäss der Liste in Anhang 1 der CBAM-
Verordnung) aus einem Drittland im-
portiert und diese Waren anschliessend 
in die EU exportiert, so gilt die CBAM-
Verpflichtung. Um zu erkennen, ob eine 
Ware CBAM-verpflichtet ist, muss daher 

die Herkunft der Ware bestimmt werden. 
Für CBAM werden dabei die «nichtpräfe-
renziellen Ursprungsregeln» angewandt, 
wofür die EU-Zollbehörde und nicht 
die Schweizer Zollbehörde zuständig ist. 
Mit diesen Ursprungsregeln müssen sich 
Schweizer Unternehmen nun besonders 
vertraut machen. Um schnell herauszu-
finden, ob Ware eines Schweizer Unter-
nehmens CBAM-verpflichtet ist, haben 
wir aufgrund der vorliegenden Bedingun-
gen ein Frageschema entwickelt (Abbil-
dung 2).

Übergangsphase und zukünftiger CBAM
Die CBAM-Verordnung befindet sich 
derzeit in einer zweijährigen Übergangs-
phase, in der Importeure in der EU nach 
CBAM-Regeln über ihre importierten 
Waren berichten müssen. Die eigentli-
che Bepreisung wird jedoch erst ab dem 

01.01.2026 eingeführt. Ab dann müssen 
kostenpflichtige CBAM-Zertifikate ge-
kauft und abgegeben werden. Zusätzlich 
wird bis 2034 der Geltungsbereich des 
CBAMs auf weitere Produktkategorien, 
die am EHS teilnehmen, ausgedehnt. 
Gleichzeitig sollen die kostenlosen Zutei-
lungen von Emissionsrechten im Emis-
sionshandelssystem sowohl in der EU als 
auch in der Schweiz reduziert werden.
Ab 2035 tritt der EU-CBAM vollständig 
in Kraft. Dieser langsame Übergang soll 
den betroffenen Unternehmen Zeit geben, 
sich mit dem neuen System vertraut zu 
machen und gleichzeitig Anpassungen des 
Systems ermöglichen. Wir stehen damit 
erst am Anfang der CBAM-Einführung. 
Es wird eine Zeit der Unsicherheit geben, 
bis das System, welches das erste seiner 
Art ist, vollständig umgesetzt ist. Die EU 
plant, weitere Industrien einzubeziehen, 
während der CBAM gleichzeitig Druck 
von Ländern ohne CO2-Bepreisung und 
von der WTO erfährt. Ein Rechtsstreit ist 
nicht auszuschliessen. Dennoch betont die 
EU, dass solche Streitigkeiten dazu führen 
sollen, «technische Details» zu klären. 
Die Schweiz hat beschlossen, aktu-
ell keinen eigenen CBAM einzuführen. 
Gleichzeit steht sie aber weiterhin für 
die Verknüpfung zwischen EU-EHS und 
CH-EHS ein und damit für eine konti-
nuierliche Erhöhung des CO2-Preises in 
den kommenden Jahren. Unternehmen 
sollten sich darauf vorbereiten, indem sie 
CO2-Emissionen ihrer eingekauften Pro-
dukte und in ihren Lieferketten kennen 
und auch reduzieren. Denn eins ist klar: 
Produkte mit niedrigeren Emissionen, 
können billiger angeboten werden und 
führen damit zu einem Wettbewerbsvor-
teil. l

l Weitere Infos unter:
www.neosys.ch
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Abbildung 1: Der Sonderstatus der Schweiz und Prozesse, die für die CBAM-Erhebung nun stattfinden 
werden. Für Schweizer Firmen werden vor allem der Herkunftsnachweis ihrer Produkte nach nichtpräferen-
ziellem Ursprung oder die Datenerhebung nach CBAM-Regeln wichtige Bestandteile, um CBAM-Ware in die 
EU zu exportieren. (Grafik: Neosys AG)

Abbildung 2: Fragenkatalog zur Feststellung, ob ein Schweizer Exportprodukt beim Import in die EU CBAM 
verpflichtet ist. (Grafik: Neosys AG)


